Grundsätzliches zum BSP-Unterricht
Der Gesetzgeber hat die Richtlinien betreffend Sicherheit, Teilnahme und organisatorische Rahmenbedingungen für das Unterrichtsfach Bewegung und Sport (BSP) vereinheitlicht und verschärft.
Noten: Werden ermittelt auf Grund von Leistung, Mitarbeit, Bemühen, 
               Leistungssteigerung, Einhaltung des Ordnungsrahmens, etc.
BSP ist in jeder Hinsicht allen anderen Unterrichtsfächern gleichgestellt. Dies betrifft insbesondere auch die Anwesenheit im Sportunterricht.
Es werden 4 Situationen betreffend BSP unterschieden:
1) Teilnahme am Sportunterricht
Der/Die Schüler/in ist im Unterricht anwesend und nimmt vollumfänglich an allen Aktivitäten und Inhalten des Sportunterrichts Teil.
2) Eingeschränkte Teilnahme
Der/Die Schüler/in ist im Unterricht anwesend und absolviert ein auf seine/ihre individuelle Gesundheitssituation abgestimmtes Programm. Dies gilt bei kurzfristigen, kurzzeitigen oder leichten Einschränkungen. Bei z.B. Verkühlung, Unwohlsein, leichten Verletzungen, etc. nimmt der/die Schüler/in nicht an allen Aktivitäten und Inhalten des Unterrichts teil. 
3) Befreiung vom BSP-Unterricht
Ein externes ausgestelltes Sportverbot oder eine Sportbefreiung (Arzt, Elternteil) hebt die Anwesenheitspflicht im Sportunterricht nicht auf. Es untersagt nur die aktive Teilnahme an aktiven Bewegungseinheiten. Eine Befreiung durch einen Elternteil kann handschriftlich (Zettel) oder via Schoolfox mit einer Begründung an den/die Turnlehrer/in geschickt werden. Dies kann nicht rückwirkend ausgestellt werden – ohne eine schriftliche Befreiung turnt das Kind daher mit. Im Falle einer Befreiung kann das Kind aber zur Unterstützung der Mitschüler*innen oder Lehrkräfte, für Arbeitsaufträge, zur Messauswertung, für Schiedsrichtertätigkeiten, zur Beschäftigung mit der Regelkunde, etc. herangezogen werden.
4) Befreiung vom BSP-Unterricht mit Abwesenheit
Eine Befreiung vom BSP-Unterricht mit der Erlaubnis zur Abwesenheit setzt eine gesundheitliche Beeinträchtigung über einen längeren (mehrwöchigen) Zeitraum voraus. Diese Befreiung wird daher von der Schulleitung nur in Ausnahmefällen erteilt und kann rückwirkend nicht ausgesprochen werden. Im Normalfall wird die Schulleitung auch ein ärztliches Zeugnis verlangen. Eine derartige Befreiung ermöglicht die Abwesenheit in BSP z.B. im Falle eines Nachmittagsunterrichts.  
Sicherheit im BSP-Unterricht
· Selbst- und Fremdgefährdung, unsportliches Verhalten, Nichtbefolgung von Anweisungen und schlechtes Benehmen sind Gründe für den Ausschluss von der aktiven Teilnahme am Sport, haben disziplinäre Konsequenzen und können Verhaltensnoten zur Folge haben.

· Sportbekleidung muss hygienisch sein, volle Bewegungsfreiheit gewährleisten und darf keine Verletzungsgefahr darstellen. 
Schultern und Bauch sind bedeckt zu halten. Sportbekleidung und Sportschuhe dürfen nicht gleichzeitig als Alltagsbekleidung dienen.

· Kopfbedeckung (z.B. „Sport-Hijab“ für muslimische Schülerinnen) ist dann gestattet, wenn diese die erforderliche Bewegungsfreiheit gewährleistet, nicht durch Kämme, Haarnadeln oder -spangen befestigt und nicht um den Hals gebunden ist. Eine Kappe zum Schutz gegen die Sonneneinstrahlung im Freien in den Sommermonaten oder eine Haube im Winter sind natürlich erlaubt.

· Brillen dürfen im Sportunterricht nur dann getragen werden, wenn sie aus nicht splitterbarem Material bestehen.

· Uhren und Schmuck jeder Art sind wegen den davon ausgehenden Verletzungsgefahren für sich und andere nicht gestattet. Können Schmuckstücke (z.B. Freundschaftsbänder, Piercings, etc.) nicht entfernt werden, sind diese in geeigneter Form vom Schüler/von der Schülerin abzudecken (z.B. Tape, Schweißband – selbst mitzubringen!)
Nicht entfernbare Schmuckstücke stellen keine Begründung für eine (Teil-) Befreiung vom Unterrichtsgegenstand BSP dar.

· Fingernägel sind wegen der Verletzungsgefahr für sich selbst und Mitschüler*innen kurz zu halten. 

     Name: __________________________________          Klasse: ________
Ich habe die Richtlinien betreffend BSP gelesen und nehme diese vollumfänglich zur Kenntnis.


____________________________                            ___________________________
      (Erziehungsberechtigte/r)                                           (Schüler, Schülerin)
